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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 23. März 2022  
 

2022/82 6.04.03.04 Öffentliche Plätze und Anlagen 
Spielwiese an der Sandbühlstrasse, Erneuerung, Genehmigung Kreditabrech-
nung 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Die Kreditabrechnung vom 26. Mai 2020 für die Erneuerung der Spielwiese an der Sandbühl-
strasse mit Ausgaben von insgesamt 106'554.55 Franken wird genehmigt. Sie schliesst mit Min-
derkosten von 1'445.45 Franken bzw. 1,3 % ab. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an: 
– Grob Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 267, 8623 Wetzikon 

4. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Ressortvorsteher Tiefbau + Energie 
– Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Tiefbau 
– Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen 
– Bauleiter Tiefbau 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 19. Juni 2019 bewilligte der Stadtrat das Ausführungsprojekt der Grob Ingenieure 
AG, Wetzikon für die Erneuerung der Spielwiese an der Sandbühlstrasse. Mit gleichem Beschluss wurde 
ein Kredit von 108'000 Franken für diese Arbeiten bewilligt. Von den 208'000 Franken Bruttokosten des 
Kostenvoranschlags ist der Beitrag von 100'000 Franken für die Instandstellung des Installationsplatzes 
des Strassenbauprojekts Sandbühl- und Felseneggstrasse abgezogen worden. Der Auftrag für die Aus-
führung der Bauarbeiten wurde aufgrund der Offerte vom 2. Juli 2019 an die wirtschaftlich günstigste 
Anbieterin, die Firma Trüb für Grün AG, Horgen, vergeben. Die Bauarbeiten erfolgten im Juli und Au-
gust 2019. Die Bauabnahme fand am 29. Oktober 2019 statt. 

Kreditabrechnung 

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus: 
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Konto INV00166-6512.5030.00 KV/Kredit Bauabrechnung 
vom 26.05.2020 

Differenz           % 

I  Bauarbeiten 80'000.00 80'671.90 671.90 0,8 
II  Nebenarbeiten 108'000.00 106'788.80 - 1'211.20 - 1,1 
II  Technische Arbeiten 20'000.00 19'093.85 - 906.15 - 4,5 

III  Pauschalbetrag Projekt Sandbühl - 100'000.00 - 100'000.00 0.00 0,0 

Total 108'000.00 106'554.55 - 1'445.45 - 1,3 

Zusammen mit dem Verpflichtungskredit genehmigte der Stadtrat am 19. Juni 2019 eine Entnahme 
von 40'000 Franken aus dem Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen zugunsten der Erneuerung 
Spielwiese Sandbühlstrasse.   

Mehr- / Minderkostenbegründung 

Die Kosten liegen innerhalb des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags. 

Aktivierung der Nettoinvestitionen 

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Min-
deststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben 
(ANR00926): 

Anlagekategorie Nutzungsdauer Konto Bilanz Konto ER Anschaffungswert 

Sport- und Freizeitanlage 40 Jahre 1403.00 6512.3300.30 66'554.55 

Anschaffungswert  66'554.55 

Erwägungen 

Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Spielwiese an der Sandbühlstrasse konnten zwischen Juli und 
August 2019 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Bauabrechnung schliesst mit Minderkosten von 
1'445.45 Franken resp. 1,3 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkun-
gen Anlass und kann genehmigt werden. 

 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
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